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Ausweitung des strafrechtlichen Begriffs der
Korruption

Rechtshilfe

In seiner Antwort auf eine in ein Postulat umgewandelte Motion Rechsteiner (sp, SG)
hielt der Bundesrat fest, dass sich der strafrechtliche Begriff Bestechung in der
Schweiz, wie auch sonst überall ausser den USA, nur auf die Bestechung einheimischer
Beamter bezieht. Da die entsprechenden Gebräuche und Rechtsvorschriften je nach
Land sehr unterschiedlich seien, sei die Forderung Rechsteiners nach einer
schweizerischen Strafnorm zur Verhinderung von Bestechungszahlungen an
ausländische Behörden als nicht praktikabel abzulehnen. 1

POSTULAT
DATUM: 28.02.1994
HANS HIRTER

In Zürich fand vor dem Bezirksgericht der Prozess im bisher grössten Fall von
Korruption in der Schweiz statt. Der frühere Leiter der Abteilung Wirtschaftswesen der
Kantonsverwaltung (u.a. zuständig für die Bewilligung von Restaurants etc.), Raphael
Huber, wurde wegen passiver Bestechung (Annahme von Bestechungsgeldern) im
Umfang von CHF 2.4 Mio angeklagt. Im Abwesenheitsverfahren verurteilte ihn das
Gericht zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren, einer Busse von CHF 200'000 und zur
Ablieferung der nachgewiesenen Deliktsumme von CHF 1.38 Mio. Diverse Besitzer von
Gastronomiebetrieben wurden wegen aktiver Bestechung mit Gefängnisstrafen bis zu 15
Monaten bedingt, kombiniert mit Bussen bis zu CHF 40'000 und mit der Einziehung von
erlangten Vermögensvorteilen bestraft. Das EJPD setzte – als Konsequenz aus einer im
Vorjahr als Postulat überwiesenen Motion Rechsteiner (sp, SG) – eine Arbeitsgruppe
ein, welche einen Bericht über das Ausmass der Korruption in der Schweiz anfertigen
soll. 2

POSTULAT
DATUM: 03.10.1995
HANS HIRTER

Eine vom Vorsteher des EJPD im Sommer 1995 eingesetzte Arbeitsgruppe legte im
Herbst ihren Bericht über die Korruption in der Schweiz vor. Sie kam darin zum
Schluss, dass die Situation noch nicht alarmierend sei, aber doch gewisse Anzeichen für
eine Verschärfung der Lage bestehen. Nach Meinung der Experten sollte deshalb in
erster Priorität die Prävention verstärkt werden. Sie schlugen dazu eine striktere
Regelung der Zulässigkeit der Annahme von persönlichen Geschenken durch
Staatsangestellte vor. Im repressiven Bereich empfahlen die Experten eine
Verschärfung des Strafmasses für aktive Bestechung. Die Bestechung von
ausländischen Beamten soll in Zukunft in der Schweiz strafbar sein. Im Gleichschritt
mit den anderen Staaten soll nach Ansicht der Experten zudem ein Verbot des
Steuerabzugs für Schmiergeldzahlungen eingeführt werden. Bundesrat Koller kündigte
an, dass er bis Ende 1997 ein Gesamtkonzept zur Bekämpfung der Korruption erarbeiten
lassen wolle, welches sich auf die Erkenntnisse dieser Arbeitsgruppe stützt. Der
Ständerat überwies ohne Gegenstimme eine Motion Schüle (fdp, SH), welche ebenfalls
derartige Massnahmen verlangt. 3

MOTION
DATUM: 11.12.1996
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene Motion Schüle
(fdp, SH) für eine Ausweitung des Korruptionsbegriffs im Strafrecht (u.a. Einbezug der
Bestechung ausländischer Beamter) und für härtere Sanktionen. Diesen Einbezug der
Bestechung ausländischer Beamter fordert auch eine am 17. Dezember von der Schweiz
und 32 weiteren Staaten unterzeichnete OECD-Konvention. Da der Bundesrat das EJPD
aufgrund eines 1996 veröffentlichten Expertenberichts bereits mit der Ausarbeitung
entsprechender Gesetzestexte beauftragt hatte, lehnte es der Nationalrat ab, auch
selbst noch legislatorisch tätig zu werden, wie dies Rechsteiner (sp, SG) mit einer
parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 96.414) verlangt hatte. 4

MOTION
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER
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Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit
von Bestechungszahlungen (Pa.Iv. 93.440)

Rechtshilfe

Ein Wandel ergab sich in der bundesrätlichen Beurteilung der steuerlichen Behandlung
von Schmiergeldern. In seiner Antwort auf eine Interpellation Rechsteiner (sp, SG) (Ip.
93.3427) hatte der Bundesrat Ende 1993 die Änderung des Steuergesetzes, welches den
Abzug von sogenannten Schmiergeldern als Geschäftsunkosten zulässt, noch abgelehnt.
Im Anschluss an die Europäische Justizministerkonferenz vom 14./15. Juni in Malta
kündigte er dann an, dass diese Regelung, die nicht nur in der Schweiz, sondern z.B.
auch in Deutschland und Frankreich gilt, überprüft werden sollte. Bereits zuvor hatte
eine von der OECD eingesetzte Arbeitsgruppe entsprechende Empfehlungen
abgegeben. Der Nationalrat überwies zudem ein Postulat Ruffy (sp, VD) für eine
wissenschaftliche Studie über die Korruption in der Schweiz (im Rahmen des 1993
beschlossenen NFP «Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität»). 5

POSTULAT
DATUM: 18.03.1994
HANS HIRTER

Mit knappem Mehr (69:62) gab der Nationalrat auf Antrag seiner vorberatenden
Kommission einer parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) Folge, welche verlangt,
dass Schmier- oder Bestechungsgelder grundsätzlich nicht mehr als
Geschäftsunkosten steuerlich abziehbar sind. Die heutige Rechtslage basiert auf einem
Bundesgerichtsentscheid und einem darauf gestützten Kreisschreiben der
Eidgenössischen Steuerverwaltung aus dem Jahre 1946. Danach sind derartige
Zahlungen steuerlich absetzbar, wenn sie vom Empfänger als Einnahmen deklariert sind
und ihre geschäftliche Notwendigkeit nachgewiesen ist. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1995
HANS HIRTER

Als zumindest stossend wird in weiten Teilen der Öffentlichkeit die Tatsache
empfunden, dass in der Schweiz – wie in den meisten anderen Industriestaaten auch –
die für den Geschäftserfolg als notwendig ausgewiesenen Bestechungszahlungen als
Geschäftsaufwand steuerlich abziehbar sind. In Ausführung einer 1995 vom Nationalrat
überwiesenen parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) beantragte die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) eine teilweise Änderung dieser Steuerpraxis.
Bestechungszahlungen an Personen, die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind (und
zwar sowohl im In- als auch im Ausland), sollen in Zukunft nicht mehr abzugsfähig sein.
Dabei reicht es aus, wenn der Steuerbeamte eine Bestechung erkennt; eine
rechtsgültige Verurteilung durch die Strafbehörden ist nicht erforderlich. Die WAK ging
damit über die Anträge einer von ihr eingesetzten Expertengruppe hinaus. Diese hatte
vorgeschlagen, Steuerabzüge nur bei Vorliegen eines rechtsgültigen Urteils eines
schweizerischen Gerichtes nicht mehr zuzulassen (was Unkostenabzüge bei der
Bestechung ausländischer Beamter weiterhin erlaubt hätte). Der Bundesrat war mit den
Vorschlägen der nationalrätlichen WAK, die auch einer OECD-Empfehlung aus dem
Jahre 1996 entsprechen, einverstanden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde auch die steuerliche Abzugsfähigkeit von
Bestechungszahlungen als Geschäftsunkosten gestrichen. In Ausführung einer 1995
gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) hatte die WAK-NR 1997
entsprechende Anträge zur Revision des Bundessteuer- und des
Steuerharmonisierungsgesetzes vorgelegt. Im Nationalrat gab es keine grundsätzliche
Kritik. Einige Abgeordnete der FDP und der SVP nahmen allerdings den Vorschlag der
Expertenkommission teilweise wieder auf, wonach nicht die Steuerbehörden über die
steuerliche Abzugsfähigkeit entscheiden sollen, sondern eine rechtskräftige
Verurteilung oder eine Einziehungsverfügung im In- oder Ausland vorliegen muss. Als
Ergänzung soll in diesem Konzept eine Meldepflicht der Steuerbehörden an die
Strafverfolgungsbehörden bei Kenntnis von rechtswidrigen Bestechungszahlungen
eingeführt werden. Im Rat setzte sich jedoch das von der Ratslinken und der CVP
unterstützte Konzept der WAK durch. Die kleine Kammer schloss sich diskussionslos
und einstimmig diesen Entscheiden an, worauf die Vorlage in der Wintersession
verabschiedet werden konnte. Da von dieser Vorlage nur Bestechungsgelder an
Amtsträger betroffen sind, reichte der Sozialdemokrat Jans (ZG) eine Motion (99.3518)
ein, welche auch Schmiergelder an Private nicht mehr als steuerrelevante
Geschäftsunkosten gelten lassen will. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER
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Die 1999 eingereichte Motion (99.3518) Jans (sp, ZG), welche auch Schmiergelder an
Private nicht mehr als steuerrelevante Geschäftsunkosten gelten lassen wollte, wurde
vom Nationalrat abgelehnt. Der Bundesrat hatte dagegen geltend gemacht, dass dies ein
für die Wirtschaft schädlicher Alleingang der Schweiz bedeuten würde, da andere
Industriestaaten vergleichbare Bestimmungen kennen. 9

MOTION
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER

Reform des Korruptionsstrafrechts
betreffend Bestechung im nichtstaatlichen
Bereich

Kriminalität

Im Juli gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Reform des Korruptionsstrafrechts
in die Vernehmlassung. Das Projekt sieht vor, aktive Bestechung nicht mehr als
Vergehen, sondern als Verbrechen zu ahnden, was eine Erhöhung des Strafmasses und
eine Verlängerung der Verjährungsfrist bedeuten würde. Verboten werden soll
zusätzlich auch das sogenannte Anfüttern, d. h. Geschenke und Zuwendungen an
Amtsträger, die nicht direkt mit dem Vollzug einer Amtshandlung zusammenhängen,
sondern eher ein «gutes Klima» schaffen und das Terrain für spätere
Bestechungsversuche vorbereiten sollen. In Übereinstimmung mit der diesbezüglichen
OECD-Konvention soll neu auch die Bestechung ausländischer Amtsträger strafbar
werden. Die aktive und passive Bestechung im nichtstaatlichen Bereich soll gemäss
dem Entwurf von einem Antragsdelikt im Rahmen des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb zu einem strafrechtlichen Offizialdelikt werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.07.1998
HANS HIRTER

In der Vernehmlassung stiess insbesondere die Aufwertung der Bestechung im
Privatbereich zu einem Offizialdelikt auf breite Kritik. Alle vier Bundesratsparteien,
aber auch der Vorort und die linke Vereinigung «Demokratische Juristinnen und
Juristen» lehnten diese Gleichbehandlung von staatlicher und privater Sphäre ab.
Wenig Zustimmung fanden auch die neuen Vorschriften über das sogenannte Anfüttern.
Dieser Tatbestand sei derart unklar, dass die Gefahr von willkürlicher Strafverfolgung
bestehe. Mit der Strafbarkeit der Bestechung ausländischer Beamter erklärte sich der
Vorort einverstanden, auch wenn er zu bedenken gab, dass damit die Bewerbung um
Staatsaufträge in Ländern, wo derartige Zahlungen landesüblich seien, gravierend
erschwert würde. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.10.1998
HANS HIRTER

Im April präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Reform des
Korruptionsstrafrechts; darin enthalten ist auch der Antrag zur Ratifizierung des
OECD-Übereinkommens zur Korruptionsbekämpfung. Abgesehen davon, dass er auf die
heftig kritisierte Absicht verzichtete, auch die Bestechung im privaten Bereich ins
Strafgesetz aufzunehmen, nahm er gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf vom
Vorjahr nur wenige Änderungen vor. Insbesondere behielt er sowohl die Aufwertung der
aktiven Bestechung zu einem mit Zuchthaus zu bestrafenden Verbrechen als auch den
neuen Straftatbestand der aktiven Bestechung von Amtsträgern im Ausland bei. Bei
letzterem präzisierte er, dass damit sowohl Vertreter von Staaten (und von ihnen
kontrollierte Firmen) als auch von internationalen Organisationen gemeint sind.
Zusätzlich soll festgehalten werden, dass nur dann Bestechung vorliegt, wenn eine
pflichtwidrige oder im Ermessen stehende Vorteilsgewährung angestrebt wird. Damit
sind die in einigen Ländern üblichen Schmiergelder, welche Beamte zur
pflichtgemässen Erledigung einer Aufgabe motivieren sollen, als strafbare Handlung
ausgeschlossen. An dem in der Vernehmlassung besonders umstrittenen neuen
Straftatbestand des sogenannten Anfütterns, d.h. der Gewährung von Vorteilen ohne
direkten Bezug zu einer Amtshandlung, welche zur Schaffung eines guten Klimas dient,
hielt die Regierung fest. Diese Vorteilsgewährungen müssen allerdings einen Bezug zur
zukünftigen Amtsführung aufweisen, um nicht auch private Geschenke oder solche, die
nach Abschluss einer Dienstleistung gemacht werden (etwa ein Blumenstrauss für eine
Krankenschwester nach einem Spitalaufenthalt), mit einzubeziehen. Schliesslich sieht
der Entwurf vor, dass in Bagatellfällen von einer Strafverfolgung abgesehen werden
kann. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.04.1999
HANS HIRTER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 4



Der Nationalrat befasste sich als erster mit den neuen Bestimmungen. Nachdem
Eintreten unbestritten war, übernahm der Rat, abgesehen von einigen redaktionellen
Änderungen, die Version des Bundesrates und ratifizierte auch den Beitritt zur OECD-
Übereinkunft. Gleichzeitig verabschiedete er ein Postulat seiner Rechtskommission für
ein vom Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen auszuarbeitendes Konzept der
Korruptionsbekämpfung. Bei der OECD-Konvention musste allerdings ein Vorbehalt
angebracht werden: das verabschiedete Anti-Korruptionsgesetz betrifft lediglich
Einzelpersonen (allerdings auch solche, die im Auftrag eines Unternehmens handeln),
nicht aber Unternehmen. Mit der vom Bundesrat im Vorjahr beantragten und vom
Ständerat in der Dezembersession des Berichtsjahres gutgeheissenen Revision des
Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs soll allerdings auch diese Lücke in Kürze
geschlossen werden. Nachdem der Ständerat die neuen Bestimmungen ebenfalls
angenommen hatte, konnte die Vorlage noch vor Jahresende verabschiedet werden. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1999
HANS HIRTER

Schmiergelder an Private dürfen weiterhin in
Abzug gebracht werden

Direkte Steuern

Schmiergelder an Private dürfen im Rahmen der Gewinnsteuer weiterhin als
geschäftsmässiger Aufwand in Abzug gebracht werden. Dies entschied der Nationalrat
mit der Ablehnung einer Motion Jans (sp, ZG), die einen solchen Abzug verbieten wollte.
Der Bundesrat hielt fest, dass diese Abzüge in den meisten Industriestaaten zugelassen
seien und sah keinen Handlungsbedarf für ein Vorprellen der Schweiz. Im vergangenen
Jahr waren Bestechungsgelder an Amtspersonen auch im Ausland als illegal und
entsprechende Steuerabzüge als unzulässig erklärt worden. 14

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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